
 

 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Abwasseranlagen TOP: ______

Vorl.Nr.: V/2008/1297 Anlage Nr.: ______

Datum: 10.11.2008  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Abwasserwerksausschuss 27.11.2008 öffentlich 
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR 11.12.2008 öffentlich 

 
 
Tagesordnung 

 
Jahresabschluss 2007 des ehemaligen Abwasserwerkes der Stadt Hennef (Sieg) 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
 
1.   Der Abwasserwerksausschuss empfiehlt, der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe 
      Hennef AöR möge beschließen: 
 
Der von der DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft, geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2007 sowie der Lagebericht 
2007 der Stadtbetriebe Hennef AöR-Geschäftsbereich Abwasseranlagen (ehemaliger 
Eigenbetrieb Abwasser) werden in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.  
 
Die Bilanzsumme des Abwasserwerkes beträgt zum 31.12.2007 154.559.431,33 €.  
 
Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2007 wird in Höhe von 437.932,20 € festgestellt.  
 
Der Betriebsleitung des Abwasserwerkes wird für das Wirtschaftsjahr 2007 gemäß § 5 Abs. 5 
Satz 2 EigVO Entlastung erteilt.  
 
Der Abwasserwerksausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR, 
dem Rat der Stadt Hennef vorzuschlagen:  
 
 
2. Dem Abwasserwerksausschuss wird gemäß § 4 Buchstabe c) EigVO für das 
Wirtschaftsjahr 2007 Entlastung erteilt.  
 
 
 
 
 
 



Begründung 

 
 
Die Stadt Hennef hat mit Beschluss des Rates der Stadt Hennef vom 22.10.2007 mit Wirkung 
zum 01.01.2008 gemäß § 114a GO NRW eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) errichtet 
und dieser die in § 2 der Anstaltssatzung genannten Aufgaben, u. a. den Bereich Abwasser, im 
Wege der Gesamtrechtsfolge übertragen. Die Bezeichnung der neuen kommunalen Einrichtung 
lautet Stadtbetriebe Hennef –AöR.  
 
Die Stadtbetriebe Hennef –AöR führt damit ab dem 01.01.2008 im Wege der 
Gesamtrechtnachfolge die Geschäftstätigkeit des ehemaligen Eigenbetriebes Abwasser fort. 
Innerhalb der AöR wird für diese Aktivität eine gesonderte Spartenrechnung geführt.   
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 ist unter 
Beachtung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) in der 
geänderten Fassung vom 16.11.2004 und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) 
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.  
Der Jahresabschluss 2007 besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
dem Anhang und Lagebericht.  
 
Aufgrund der Gesamtrechtsnachfolge der Stadtbetriebe Hennef –AöR stellt der Verwaltungsrat 
der AöR den Jahresabschluss 2007 nach Vorberatung durch den Abwasserwerksausschuss 
fest.  
 
Der Verwaltungsrat beschließt ebenfalls über die Entlastung der Betriebsleitung des bisherigen 
Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2007.  
 
Die Entlastung des Abwasserwerksausschusses für das Geschäftsjahr 2007 fällt in die 
Zuständigkeit des Rates der Stadt Hennef.  
 
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2007 wurde mit Zustimmung der 
Gemeindeprüfungsanstalt auf Beschluss des Verwaltungsrates der AÖR vom 22.01.2008 die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner, Bornheim, beauftragt. Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.  
 
Der gesamte Prüfungsbericht wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an die 
Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung übersandt.  
 
Das Wirtschaftsjahr 2007 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 437.932,20 € ab. 
Die detaillierten Erläuterungen zu diesem Ergebnis sind insbesondere aus dem Lagebericht und 
dem Anhang ersichtlich, der als Anlage 3 u. 4 dem Prüfbericht  beigefügt ist. 
 
Der erwirtschaftete Überschuss ist der Rücklage zuzuführen.  
 
Ein Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird in der Sitzung den Jahresabschluss 2007 
nochmals detailliert erläutern.  
 
Hennef, den 10.11.2008 
Der Vorstand  
 
 
 
 
K. -P. Barth  


